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[bookmark: _GoBack]Rechtliche Rahmenbedingungen der Kommunikation und Dokumentation im Kinderschutz
	§ 203 StGB
	Verletzung von Privatgeheimnissen (Bruch der Schweigepflicht) ist strafbar

	§ 205 StGB
	Antrag auf Strafverfolgung (betreffend § 203 StGB) wird nur auf Antrag des Opfers gestellt

	
	

	Möglichkeiten der Datenweitergabe:

	Ohne die Schweigepflicht zu brechen
	Anonymisierte oder pseudonymisierte Datenweitergabe fällt nicht in den Bereich der beruflichen Schweigepflicht und ist somit nicht strafbar gem. § 203 StGB.

	Schweigepflichtentbindung




Einwilligungsfähigkeit Minderjähriger
	Die Einwilligung in die Datenweitergabe ist eine wichtige Basis für kooperatives Vorgehen. Die Einwilligung bedarf der Schriftform, soweit nicht wegen besonderer Umstände eine andere Form angemessen ist.

Auch Minderjährige können wirksame Einwilligung abgeben, wenn sie ausreichende Einsichtsfähigkeit besitzen und die Bedeutung und Tragweite ihrer Entscheidung überblicken können. Es gibt keine gesetzliche Altersgrenze (aber: unter 14 Jahren Einwilligungsfähigkeit nur in Ausnahmefällen anzunehmen). Die schweigepflichtige Person hat jeweils individuell zu prüfen, ob der oder die Minderjährige Inhalt und mögliche Auswirkungen der Einverständniserteilung versteht (gute Dokumentation!).
Bei einwilligungsfähigen Minderjährigen: Gegen ihren Willen dürfen die Eltern nicht über eine Krankheit oder geplante ärztliche Maßnahmen unterrichtet werden.

	
	

	Bundeskinderschutzgesetzt von 2012 (BKiSchG) enthält Gesetz zur Kommunikation und Information im Kinderschutz = KKG, Neufassung 10.6.2021

	

	§ 4 KKG
	ausdrückliche Befugnis und Pflicht zur Datenweitergabe bei gewichtigen Anhaltspunkten für eine Kindeswohlgefährdung (KWG) für alle Berufsgeheimnisträger (Ärzte/Zahnärzte/Pflege.…)

	§ 4 Abs. 1 KKG
	Angehörige von Heilberufen u.a. haben den Eltern gegenüber eine Erörterungs- und Hinwirkungspflicht, Hilfen in Anspruch zu nehmen

	§ 4 Abs. 2 KKG
	Angehörige von Heilberufen haben bei nachhaltig „ungutem Gefühl“ oder zur konkreten Gefährdungseinschätzung Anspruch auf pseudonymisierte Beratung durch eine „insoweit erfahrenen Fachkraft“ vom Jugendamt

	§ 4 Abs. 3 KKG






§ 4 Abs. 4 KKG








§ 4 Abs. 6 KKG


	Wenn durch Abs. 1 kein wirksamer Schutz erreicht werden kann, besteht eine Befugnisnorm zur Datenweitergabe aller notwendigen Daten an das Jugendamt (hält ein Arzt das Tätigwerden des Jugendamtes für erforderlich, um eine Gefährdung des Wohls eines Kindes oder eines Jugendlichen abzuwenden, so ist er befugt und soll das Jugendamt unverzüglich informieren). 

Das Jugendamt soll dem Melder Rückmeldung geben, ob es die gewichtigen Anhaltspunkte für die Gefährdung des Wohls des Kindes oder Jugendlichen bestätigt sieht und ob es zum Schutz des Kindes oder Jugendlichen tätig geworden ist und noch tätig ist. Hierauf sind die Betroffenen vorab hinzuweisen, es sei denn, dass damit der wirksame Schutz des Kindes oder des Jugendlichen in Frage gestellt wird (das bedeutet, dass das JA obige Information ohne Vorliegen einer SPE weitergeben darf).

Zur praktischen Erprobung datenschutzrechtskonformer Umsetzungsformen und zur Evaluierung der Auswirkungen auf den Kinderschutz kann Landesrecht die Befugnis zu einem fallbezogenen interkollegialen Austausch von Ärztinnen und Ärzten regeln. 


	
	Dieser interkollegiale Austausch gilt nur für Ärzte und wurde am 1.8.2023 im Bayern im GDG Art. 15 geregelt:

	
	

	GDG 

Art. 11
Schutz der Gesundheit von Kindern und Jugendlichen



Art. 15
Meldepflichten und interkollegialer Ärzteaustausch zum Kinder- und Jugendschutz








	Gesundheitsdienstgesetz – GDG

(2) 3Die Personensorgeberechtigten sind verpflichtet, die Teilnahme ihrer Kinder an den Früherkennungsuntersuchungen im Sinn der Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses gemäß § 26 in Verbindung mit § 25 Abs. 4 Satz 2 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch sicherzustellen.

(1) Ärztinnen und Ärzte sowie Hebammen sind verpflichtet, gewichtige Anhaltspunkte für eine Misshandlung, Vernachlässigung oder einen sexuellen Missbrauch eines Kindes oder Jugendlichen, die ihnen im Rahmen ihrer Berufsausübung bekannt werden, unter Übermittlung der erforderlichen personenbezogenen Daten unverzüglich dem Jugendamt mitzuteilen.
(2) 1Ärztinnen und Ärzte sind im Rahmen eines interkollegialen Ärzteaustausches zur Offenbarung dessen befugt, was ihnen anvertraut oder bekannt geworden ist, wenn sich hieraus Anhaltspunkte ergeben, dass Minderjährige von physischer, psychischer oder sexualisierter Gewalt oder Vernachlässigung betroffen sind.


	
§ 34 StGB
	
Rechtfertigender Notstand: Droht einem Kind eine akute Gefahr, hat die schweigepflichtige Person die Möglichkeit, ihr Wissen notfalls auch gegen den Willen des Patienten/Sorgeberechtigten weiterzugeben, wenn sie die Gefahr nicht anders beseitigen kann. Diese Vorschrift berechtigt zur Weitergabe der Information an jede Stelle oder Person (Jugendamt, aber auch Polizei), die die Gefahr beseitigen kann. 
Voraussetzung ist eine Gefahr für ein wichtiges Rechtsgut (Leben, Leib, Freiheit). Bsp.: Das geschützte Rechtsgut (die Gesundheit des Kindes) muss das beeinträchtigte (Vertrauensschutz) erheblich überwiegen. Die Gefahr muss gegenwärtig (akut oder anhaltend) und nicht anders abwendbar sein. Sinnvoll ist hier die Dokumentation der zugrundeliegenden Güterabwägung. 

	
Gewalt gegen Kinder ist versicherungsrechtlich ein Unfall
	
Krankenkassen übernehmen die Kosten
ggf. Regress, aber: § 294 a SGB V

	§ 294 a SGB V
	Mitteilungspflicht in der Gesundheitshilfe bei „drittverursachten Gesundheitsschäden“ entfällt, (seit 2017), d.h. der Verursacher von Gesundheitsschäden, die infolge einer Misshandlung, sexuellen Missbrauches/Übergriffes, einer Vergewaltigung oder einer Vernachlässigung auftreten, muss der Krankenkasse nicht mehr mitgeteilt werden.

	
	



	Bei der Weitergabe von Patientendaten ist grundsätzlich besonderer Wert auf folgendes zu legen:
	· richtiger Adressat (primär Jugendamt, das für Wohnort des Kindes zuständig ist. In dringenden Fällen das JA, das für aktuellen Aufenthaltsort des Kindes zuständig ist)
· Datensparsamkeit (geringstmöglicher Eingriff in die Patientenrechte)
· nur auf sachlicher Ebene
· nur was notwendig ist, um die Gefahr abzuwenden 
· Weitergabe der Daten für den Patienten transparent machen (wenn ohne Gefährdung möglich)
· zugrundeliegende Erwägung für die Entscheidung gut dokumentieren



Garantenstellung: 		= Rechtspflicht zum Handeln
Rechtlich ist der Arzt zum Tätigwerden verpflichtet (sog. Garantenstellung), wenn er die Behandlung übernommen hat (also schon, wenn z. B. der Patient im Wartezimmer Platz genommen hat). Bleibt er trotz dieser ärztespezifischen Hilfspflicht untätig – und es kommt zu einem Schaden - begeht er eine Körperverletzung durch Unterlassen.
Siehe auch: § 13 StGB		Begehen durch Unterlassen

Hilfspflicht nach § 323c StGB: 	Wer bei Unglücksfällen oder gemeiner Gefahr oder Not nicht Hilfe leistet, obwohl dies erforderlich und ihm den Umständen nach zuzumuten, insbesondere ohne erhebliche eigene Gefahr und ohne Verletzung anderer wichtiger Pflichten möglich ist, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft

Erlaubnistatbestandsirrtum:	entscheidend ist die Kenntnis zum Entscheidungszeitpunkt (sinnvoll ist eine gute Dokumentation, die zur Meldung geführt hat). 

Sorgerecht: 		lt. BGH sog. 3 Stufentheorie:
1. Routinefällen des Alltags: Arzt darf auch ohne Rückfrage darauf vertrauen, dass der mit dem Kind erschienene Elternteil bevollmächtigt ist, für den anderen Elternteil in die Behandlung einzuwilligen.
2. Mittlere „Eingriffe“: Arzt muss sich bei dem anwesenden Elternteil erkundigen, ob er berechtigt ist, auch für den Abwesenden zu handeln. Der Arzt hat hier also eine Fragepflicht. Deshalb ist er aus haftungsrechtlichen Gründen gut beraten, die ihm erteilte Auskunft bezüglich des Einverständnisses des nicht erschienenen Elternteils zu dokumentieren.
3. Schwere „Eingriffe“: Arzt muss sich Gewissheit über die Zustimmung des nicht erschienenen Elternteils verschaffen, das heißt, er muss entweder darauf bestehen, dass sich beide Elternteile gemeinsam vorstellen oder sich von dem nicht anwesenden Elternteil (zumindest telefonisch) bestätigen lassen, dass er den anderen entsprechend ermächtigt hat. Auch das muss aus forensischen Gründen unbedingt dokumentiert werden.

Inobhutnahme § 42 SGB VIII	ist eine Maßnahme des Jugendamtes, wenn ein Kind darum bittet oder eine dringende Gefahr für das Wohl des Kindes besteht. Das Jugendamt übernimmt für die Zeit der ION die Verantwortung für das Wohl des Kindes und stellt u. a. die dabei notwendige Krankenhilfe sicher. Das Jugendamt ist während der Inobhutnahme berechtigt, alle Rechtshandlungen vorzunehmen, die zum Wohl des Kindes notwendig sind.




	Dokumentation
	Bei Bruch der Schweigepflicht gegen den Willen des Patienten/ Sorgeberechtigten muss sorgfältig dokumentiert werden:
1. Beschreibung der Wahrnehmung und Einschätzung zur Gefährdung anhand von gewichtigen Anhaltspunkten (= Auffälligkeiten mit Hinweischarakter)
2. Begründung, warum eigenes Bemühen zur Abwendung der Gefahr nicht (mehr) ausreicht
3. Welche anderen Stellen wurden einbezogen und welche Daten wurden an wen weitergegeben?
4. Angabe Ort, Datum, Uhrzeit, anwesende Personen bei dem Gespräch



Berufsrechtliche Dokumentationspflichten: 
Das ärztliche Berufsrecht legt klar fest, dass die Dokumentation der Behandlung nicht nur Gedächtnisstütze den Arzt ist, sondern auch dem Interesse der Patientin oder des Patienten an einer ordnungsgemäßen Dokumentation dient (§ 10 Abs. 1 Satz 2 BO). 
Wann ein Behandlungsinhalt als wesentlich zu qualifizieren und damit von der Dokumentationspflicht umfasst ist, hängt von medizinischen Gesichtspunkten und von den konkreten Umständen des Einzelfalls ab. So ist z. B. die Photodokumentation von Hautbefunden als wesentlicher Behandlungsinhalt zu werten und soll somit dokumentiert werden.

Einsichtnahme: Anspruch auf Einsichtnahme gemäß § 630g Abs. 1 BGB, Anspruch auf Auskunft gemäß Art. 27 Abs. 3 Satz 1 BayKrG.
Gemäß Art. 27 Abs. 3 Satz 4 BayKrG kann die Auskunft über die Patientendaten hinsichtlich ärztlicher Beurteilungen oder Wertungen beschränkt werden. Demensprechend müssen nur eindeutige Befunde und Tatsachen mitgeteilt werden, nicht die vom Arzt daraus gezogenen Schlüsse! 
Regelung lt. ärztliche Berufsordnung, § 10: Ärztinnen und Ärzte haben Patientinnen und Patienten auf deren Verlangen grundsätzlich in die sie betreffenden Krankenunterlagen Einsicht zu gewähren; ausgenommen sind diejenigen Teile, welche subjektive Eindrücke oder Wahrnehmungen der Ärztin oder des Arztes enthalten.
§ 630 g BGB geht in seinem Inhalt wesentlich weiter (Einsichtsrecht in die vollständige Patientenakte). Gemäß § 630g Abs. 1 BGB kann die Einsichtnahme abgelehnt werden, soweit erhebliche therapeutische Gründe oder erhebliche Rechte Dritter entgegenstehen.

Photodokumentation: 	Zur Dokumentation angefertigte Zeichnungen oder Fotos sollen jeweils Angaben über Ort und Zeitpunkt der Befunderhebung enthalten und mit einer Unterschrift versehen sein. Bei der Fotodokumentation eines minderjährigen Patienten müssen grundsätzlich die Erziehungsberechtigten vorher ihr Einverständnis geben. 
Im Zweifelsfalle gelten hier die gleichen Grundsätze wie auch bei der sonstigen Befunddokumentation im Interesse des Patienten.


Weitere wichtige Paragraphen:
Siehe auch: www.aerzteleitfaden.bayern.de/vt/29.php

§ 3 KKG	Rahmenbedingungen für verbindliche Netzwerkstrukturen im Kinderschutz: Der örtliche Träger der Jugendhilfe soll die verbindliche Zusammenarbeit im Kinderschutz in einem Netzwerk unter Einbeziehung u.a. von Krankenhäusern und Sozialpädiatrischen Zentren organisieren.

§ 8 a SGB VIII	Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung
§ 8 a Abs. 1 SGB VIII	Werden dem Jugendamt gewichtige Anhaltspunkte für die Gefährdung des Wohls eines Kindes oder Jugendlichen bekannt, so hat es das Gefährdungsrisiko im Zusammenwirken mehrerer Fachkräfte einzuschätzen. 
Es hat sich 
1. dabei einen unmittelbaren Eindruck von dem Kind und von seiner persönlichen Umgebung zu verschaffen sowie
2. Personen, die gemäß § 4 Absatz 3 des Gesetzes zur Kooperation und Information im Kinderschutz dem Jugendamt Daten übermittelt haben, in geeigneter Weise an der Gefährdungseinschätzung zu beteiligen.

§ 8 a Abs. 1 SGB VIII	Soweit zur Abwendung der Gefährdung das Tätigwerden anderer Leistungsträger, der Einrichtungen der Gesundheitshilfe oder der Polizei notwendig ist, hat das Jugendamt auf die Inanspruchnahme durch die Erziehungsberechtigten hinzuwirken. Ist ein sofortiges Tätigwerden erforderlich und wirken die Personensorgeberechtigten oder die Erziehungsberechtigten nicht mit, so schaltet das Jugendamt die anderen zur Abwendung der Gefährdung zuständigen Stellen selbst ein.
Dies bedeutet für die ärztliche Tätigkeit: Bearbeitet das Jugendamt einen „§ 8 a Fall“, also einen Verdacht auf Kindeswohlgefährdung und benötigt es diese Daten zur Erfüllung seines Schutzauftrages, ist es befugt z.B. beim Kinderarzt Informationen einzuholen, z.B. bzgl. Wahrnehmung von Früherkennungsuntersuchungen und deren Ergebnisse oder in der Klinik Auskunft zu früheren Aufenthalten mit möglichem Bezug zu einer Gefährdung zu bekommen.

9.Juni 2021 Kinder- und Jugendstärkungsgesetz (KJSG) Fachkräfte, die das Jugendamt über gewichtige Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung informieren, wie zum Beispiel Ärztinnen und Ärzte oder Lehrerinnen und Lehrer, erhalten nun auch eine Rückmeldung.  

§ 1666 BGB 		Gerichtliche Maßnahmen bei Gefährdung des Kindeswohls

Opferentschädigungsgesetz: 	Hilfe bekommt, wer wegen eines vorsätzlichen tätlichen Angriffs eine gesundheitliche Schädigung erleidet, eigenständige Entscheidung (unabhängig von Rechtssprechung). Zuständig sind die Versorgungsämter. Der Schädiger muss nicht bekannt sein, entscheidend ist, dass ein vorsätzlicher rechtswidriger Angriff festgestellt wurde.
Leistungen: 	Heil- und Krankenbehandlung 
Beschädigtenrente - ab einem Grad der Schädigungsfolgen (GdS) von 30 
Sterbegeld, Bestattungsgeld 
Hinterbliebenenversorgung





Abkürzungen:
BayKrG = 	Bayerisches Krankenhausgesetz
BGB	=	Bürgerliches Gesetzbuch
BO	=	Ärztliche Berufsordnung
GDVG	=	Gesetz über den gesundheitlichen Verbraucherschutz und das Veterinärwesen
JA	=	Jugendamt
KJSG	=	Kinder- und Jugendstärkungsgesetz
KKG	=	Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz
KWG	=	Kindswohlgefährdung
SGB	=	Sozialgesetzbuch
StGB	=	Strafgesetzbuch

Copyleft: Verwendung und Anpassungen unter Angabe der Quelle erlaubt.
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  Copyleft: Verwendung und Anpassungen unter Angabe der Quelle erlaubt.   Rechtliche Rahmenbedingungen der Kommunikation und  Dokumentation im Kinderschutz  

§ 203 StGB  Verletzung von Privatgeheimnissen (Bruch der Schweigepflicht)   ist strafbar  

§ 205 StGB  Antrag auf Strafverfolgung  (betreffend § 203 StGB) wird  nur auf Antrag des  Opfers   gestellt  

  

Möglichkeiten der Datenweitergabe :  

Ohne die Schweigepflicht  zu brechen  Anonymisierte oder pseudonymisierte Datenweitergabe fällt nicht in  den Bereich der  beruflichen Schweigepflicht und ist somit nicht  strafbar gem. §   203 StGB.  

Schweigepf lichte ntbindung           Einwilligungsfähigkeit  Minderjähriger  Die Einwilligung in die Datenweitergabe ist eine w ichtige  Basis für  kooperatives Vorgehen.  Die Einwilligung  bedarf der Schriftform,  soweit nicht wegen besonderer Umstände eine andere Form  angemessen ist .     Auch Minderjährige können wirksame Einwilligung abgeben, wenn sie  ausreichende Einsichtsfähigkeit besitzen und die  Bedeutung und  Tragweite ihrer Entscheidung ü berblicken können. Es gibt keine  gesetzliche Altersgrenze   (aber: unter 14 Jahren Einwilligungsfähigkeit  nur in Ausnahmefällen anzunehmen) . Die schweigepflichtige Person  hat jeweils individuell zu prüfen, ob der oder die Minderjährige Inhalt  und mögliche Au swirkungen der Einverständniserteilung versteht  (gute Dokumentation!).   B ei einwilligungsfähigen  Minderjährigen : Gegen ihren Willen dürfen  die Eltern nicht über eine Krankheit oder geplante ärztliche  Maßnahmen unterrichtet werden.  

  

Bundeskinderschutzgese tzt von 2012 (BKiSchG) enthält  Gesetz zur Kommunikation und Information  im Kinderschutz =  KKG , Neufassung 10.6.2021  

 

§ 4 KKG  ausdrückliche Befugnis  und Pflicht  zur Datenweitergabe bei  gewichtigen Anhaltspunkten für eine Kindeswohlgefährdung (KWG)  für alle  Berufsgeheimnisträger (Ärzte/Zahnärzte/Pflege . …)  

§ 4 Abs. 1 KKG  Angehörige von Heilberufen u.a. haben den Eltern gegenüber  eine  Erörterungs -   und  Hinwirkungspflicht , Hilfen in Anspruch zu nehmen  

§ 4 Abs. 2 KKG  Angehörige von Heilberufen haben bei nachhaltig „ungutem Gefühl“  oder zur konkreten Gefährdungseinschätzung  Anspruch auf  pseudonymisierte  Beratung durch eine „insoweit erfahrenen  Fachkraft“  vom Jugendamt  

§ 4 Abs. 3 KKG               § 4 Abs. 4 KKG        Wenn durch Abs. 1 kein wirksamer Schutz erreicht werden kann,  besteht eine  Befugnisnorm zur Datenweitergabe   aller notwendigen  Daten an das Jugendamt   (hält ein Arzt das  Tätigwerden des  Jugendamtes für erforderlich, um eine Gefährdung des Wohls eines  Kindes oder eines Jugendlichen abzuwenden, so  ist er   befugt und soll   das Jugendamt  unverzüglich   informiere n).      Das Jugendamt soll dem Melder  Rückmeldung  geben, ob es die  gewi chtigen Anhaltspunkte für die Gefährdung des Wohls des Kindes  oder Jugendlichen bestätigt sieht und ob es zum Schutz des Kindes  oder Jugendlichen tätig geworden ist und noch tätig ist. Hierauf sind 

